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Ihre Informationsanfrage IA-002/2021 - Pflegeheime und Pflegekosten 
 
 
Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, 
 
zu Ihrer Informationsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit: 
 
1. Wie viele Chemnitzer Pflegeeinrichtungen wurden 2020 durch die Heimaufsicht des KSV 

Sachsen geprüft und wie viele unterschritten die gesetzlich vorgeschriebene 
Fachkraftquote von 50 % bzw. welche Fachkraftquoten wurden dort ermittelt? 
 
Im Jahr 2020 wurden fünf Pflegeeinrichtungen im Stadtgebiet Chemnitz durch die Heimaufsicht 
geprüft, von denen keine die gesetzlich vorgeschriebene Fachkraftquote von 50 % 
unterschritten hat. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, dass die Heimaufsicht im 
Jahr 2020 coronabedingt insgesamt nur ca. drei Monate wiederkehrende Prüfungen in 
Einrichtungen durchgeführt hat.  
 
 

2. Wurden bei Unterschreitung der Fachkraftquoten in Chemnitzer Pflegeeinrichtungen 
Einzelanordnungen erteilt? Wenn ja, wie viele? 

 
Es wurden keine Einzelanordnungen erteilt. 
 
 

3. Wie viele Leistungsberechtigte zur Übernahme der Kosten zur Finanzierung eines 
Pflegeheimplatzes sind zum 31.12.2020 statistisch erfasst? 

 
Zum 31.12.2020 haben 554 Leistungsberechtigte Hilfe zur Pflege in Einrichtungen erhalten. 
 
 

4. Welche Summen hat die Stadt Chemnitz für die Zuzahlung eines Pflegeheimplatzes 2020 
aufgebracht, welche Summe war im Haushalt eingeplant? 
(bitte aufschlüsseln nach: Grundsicherung in vollstationären Einrichtungen, Hilfe zum 
Lebensunterhalt in vollstationären Einrichtungen, Hilfe zur Pflege in vollstationären 
Pflegeeinrichtungen) 
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Hilfeart Plan 2020 Aufwendungen 2020 

Grundsicherung in vollstat. Einrichtungen 335.000 € 203.453 € 

Hilfe zum Lebensunterhalt in vollstat. 
Einrichtungen  

291.000 € 137.721 € 

Hilfe zur Pflege in vollstat. Einrichtungen 1.924.000 € 3.495.821 € 

 
 
5. Welche Kosten (siehe 4.) sind für die Jahr 2021 und 2022 jeweils eingeplant? 
 

Hilfeart Plan 2021 Plan 2022 

Grundsicherung in vollstat. Einrichtungen 
236.500 € 240.500 € 

Hilfe zum Lebensunterhalt in vollstat. 
Einrichtungen  160.000 € 190.000 € 

Hilfe zur Pflege in vollstat. Einrichtungen 2.946.900 € 3.212.000 € 

 
 
Freundliche Grüße 
 
 
Miko Runkel 
Miko Runkel 
Bürgermeister 
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